
209 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht 

des Gesundheitsausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten Hochmair, 
Dipl.-Kfm. Dr. Stummvoll und Genossen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bun
d~~gesetz über die Errichtung eines Fonds 
"Osterreichisches Bundesinstitut für Gesund-

heitswesen" geändert wird (62/ A) 

Die Abgeordneten Hochmair, Dipl.-Kfm. Dr. 
Stummvoll und Genossen haben den gegenständli
chen Initiativantrag am 15. Mai 1987 im National
rat eingebracht und wie folgt begründet: 

Der Fonds "Österreichisches Bundesinstitut für 
Gesundheitswesen", der mit Bundesgesetz, vom 
25. Jänner 1973, BGBI. Nr. 63, errichtet wurde, 
unterliegt mangels einer ausdrücklichen gesetzli
chen Bestimmung nicht einer umfassenden Kon
trolle durch den Rechnungshof. Durch die vorlie
gende Novelle soll diese umfassende Kontrollzu
ständigkeit des Rechnungshofes, dessen Prüfungs
kompetenz derzeit nur eingeschränkt gemäß § 13 
RHG 1948 hinsichtlich der auftrags- und wid
mungsgemäßen VerwendLing der vom Bund zur 
Verfügung gestellten Mittel besteht, vorgesehen 
werden. 

Weiters soll den durch die Novellierung des Bun
desministeriengesetzes 1986 durch das Bundesge
setz BGBl. Nr. 78/1987 eingetretenen Kompetenz
änderungen, insbesondere auch hinsichtlich der 
Bestellung der Mitglieder des Kuratoriums, Rech
nung getragen werden. 

Schließlich sind die Aufgaben des Kuratoriums 
bzw. der Aufsichtsbehörde zu konkretisieren und 
zu erweItern. 

Zu Art. I Z 1 (§ 5 Abs. 1): 

Im Hinblick auf die im Sinne einer wohlverstan
denen Umwelthygiene gebotene Minimierung 
gesundheitlicher Risken durch Umwelteinflüsse ist 
es erforderlich, auch einen Vertreter: des Bundesmi
nisteriums für Umwelt, Jugend und Familie in das 

Kuratorium aufzunehmen. Durch die Vertretung 
des Umweltministeriums im Kuratorium soll auch 
eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem 
Umweltbundesamt gewährleistet werden. 

Weiters sind in dieser Gesetzesstelle Anpassun
gen an die durch die Novellierung des Bundesmini
steriengesetzes 1986 durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 78/1987 geänderten Ressortbezeichnungen 
vorzunehmen. 

Zu Art. I Z 2 (§ 6 Abs. 1 lit. e und f): 

Neben der gebotenen Anpassung an die durch 
die schon erwähnte Novellierung des Bundesmini
steriengesetzes gegebenen Änderungen wird aus
drücklich normiert, daß die Beschlußfassung des 
Kuratoriums über den Jahresvoranschlag auch den 
Stellenplan einschließt. 

Zu Art. I Z 3 (§ 13 a): 

Die Mittel des Fonds werden hauptsächlich 
durch Zuwendungen, die nach Maßgabe des jährli
chen Bundesfinanzgesetzes vom Bund zu gewähren 
sind, aufgebracht. Demgegenüber wird aber dieser 
Fonds weder von Organen des Bundes verwaltet, 
noch von Personen bzw. von Personengemein
schaften, die hiezu von Organen des Bundes 
bestellt sind. Lediglich acht der insgesamt dreizehn 
Kuratoriumsmitglieder werden' durch Bundesor
gane, die übrigen fünf jedoch direkt von anderen 
Rechtsträgern oder Personengemeinschaften 
bestellt. Im Zusammenhang damit hat der Rech
nungshof Überlegungen hinsichtlich seiner Zustän
digkeit zur Überprüfung des Fonds angeregt. Er ist 
zum Ergebnis gelangt, daß für eine Kompetenz zur 
Überprüfung des Fonds das Merkmal fehlt, daß alle 
an der Verwaltung beteiligten Personen von Bun
desorganen ernannt werden. 

Der Rechnungshof hält es im Hinblick auf die 
Bedeutung des Österreichischen Bundesinstitutes 
für Gesundheitswesen für geboten, daß durch die 
Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung in 
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das Bundesgesetz über die Errichtung des Fonds 
eine umfassende Zuständigkeit des Rechnungsho
fes zur Überprüfung des Fonds begründet wird. 
Der Rechnungshof hat daher empfohlen, die hiefür 
notwendigen legistischen Maßnahmen in die Wege 
zu leiten. 

Im Sinne dieser Empfehlun'g des Rechnungsho~ 
fes soll nun die Rechtsgrundlage für eine umfas
sende Zuständigkeit des Rechnungshofes zur Über
prüfung des Fonds geschaffen werden. 

Zu Art. I Z 4 (§ 15 Abs.l und 2): 

Neben der auch hier gebotenen Anpassung an 
die neue Ressortverteilung werden die Genehmi
gungsbefugnisse der Aufsichtsbehörde einerseits 
auf bestimmte Personalaufnahmen ausgedehnt und 
andererseits dahin konkretisiert, daß hiebei auf die 
finanzielle Leistungsfähigkeit des Fonds und auf 
die Beschlüsse der Kuratoren Bedacht zu nehmen 
ist. 

Posch 

Berichterstatter 

Zu Art. I Z 5 (§ 17 Abs. 1): 

Anpassung der Vollzugsbestimmung an die neue 
Ressorteinteilung. 

Der Gesundheitsausschuß hat den Antrag in sei
ner Sitzung ,am 17. Juni 1987 in Verhandlung 
genommen. Nach einer Debatte, an der sich der 
Abgeordnete Hau p t und der Ausschußobmann 
Dipl.-Kfm. Dr. S tu m m voll sowie der Bundes
minister für Gesundheit und öffentlicher Dienst Dr. 
Lös c h n a k beteiligten, wurde einstimmig 
beschlossen, dem Nationalrat die Annahme des 
gegenständlichen Gesetzentwurfes zu empfehlen. 
Ein Abänderungsantrag des Abgeordneten 
Hau p t fand nicht die erforderliche Mehrheit. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Gesund
heitsausschuß somit den A n t rag, der Nationalrat 
wolle dem a n g e s chi 0 s sen enG e set zen t -
w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1987 06 17 

Dipl.-Kfm. Dr. StummvoU 

Obmann 
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Bundesgesetz vom xxxxx, mit dem das 
B~ndesgesetz über die Errichtung eines Fonds 
"Osterreichisches Bundesinstitut für Gesund

heitswesen" geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlo;se~: 

Artikel I 

Das Bundesgesetz über die Errichtung emes 
Fonds "Österreichisches Bundesinstitut für 
Gesundheitswesen", BGBI. Nr. 63/1973, wird wie 
folgt geändert: 

~ , 

1. § 5 Abs. 1 lautet: 

,,§ 5. (1) Das Kuratorium besteht aus vierzehn 
Mitgliedern. Als Mitglieder sind zu bestellen: 

1. drei vom Bundeskanzler, 
2. zwei vom Bundesminister für Arbeit und 

Soziales, 
3. eines vom Bundesminister für Finanzen, 
4. eines vom Bundesminister für Umwelt, 

Jugend und Familie, 
5. eines vom Bundesminister für Unterricht, 

Kunst und Sport, 
6. eines vom Bundesminister für Wissenschaft 

und 'Forschung, 
7. zwei Vertreter der Bundesländer auf Grund 

eines gemeinsamen Beschlusses der Landes
hauptmänner, 

8. ein Vertreter des Österreichischen Städte
und des Österreichischen Gemeindebundes, 

9. eines von der Österreichischen Ärztekammer 
und 

10. eines vom Hauptverband der öster
reichischen Sozialversicherungsträger. " 

2. § 6 Abs. 1 lit. e und f lautet: 

"e) die Beschlußfassung über den Jahresvoran
schlag einschließlich des Stellenplans und den 
Rechnungsabschluß ; 

f) die Beschlußfassung über den Jahresbericht 
des Geschäftsführers und die Vorlage des 
Berichtes anden Bundeskanzler." 

3. Nach § 13 wird folgender § 13 a eingefügt: 

,,§ 13 a. Der Fonds unterliegt der Überprüfung 
durch den Rechnungshof." 

4. § 15 Abs. 1 und 2 lautet: 

,,§ 15. (1) Der Fonds wird bei seiner Geschäfts
führung und Gebarung vom Bundeskanzler beauf
sichtigt. Die Aufsichtsbehörde hat Beschlüsse des 
Fonds, die nicht ihrer Genehmigung bedürfen, auf
zuheben, wenn sie bestehenden Vorschriften nicht 
entsprechen. 

(2) Die Beschlüsse der Organe des Fonds bedür
fen in folgenden Angelegenheiten der Genehmi
gung des Bundeskanzlers: 

1. die Geschäftsordnung, 
2. der Jahresvoranschlag, 
3. der Rechnungsabschluß, 
4. der Abschluß von Rechtsgeschäften, die eine 

dauernde oder mehrjährige finanzielle Bela
, stung des Fonds zum Gegenstand haben, 

5. der Abschluß unbefristeter Dienstverträge. 

Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn der 
Beschluß den gesetzlichen Vorschriften entspricht 
und im Falle der Z 4 und 5 mit der finanziellen Lei
stungsfähigkeit des Fonds und den Beschlüssen des 
Kuratoriums im Einklang steht." 

5. § 17 Abs. 1 lautet: 

,,§ 17. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesge
setzes ist hinsichtlich 

1. des § 5 Abs. 1 . Z 2 der Bundesminister für 
Arbeit und Soziales, 

2. des § 5 Abs. 1 Z 3 und des § 13 der Bundesmi
nister für Finanzen, 

3. des § 5 Abs. 1 Z 4 der Bundesminister für 
Umwelt, Jugend und Familie, 

4. des § 5 Abs. 1 Z 5 der Bundesminister für 
Unterricht, Kunst und Sport, 

5. des § 5 Abs. 1 Z 6 der Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung und der übrigen 
Bestimmungen der Bundeskanzler 

betraut." 

Artikel 11 

Mit der V ollziehu~g dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundeskanzler betraut. . 
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